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Vorbemerkung
Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) hat die Richtlinie 
für die Backtriebmittel Backpulver, Hirschhornsalz und Pottasche aus dem Jahre 1962 
einer Überarbeitung unterzogen. Die Neufassung aus dem Jahr 2018 beruht auf ein-
gehenden Beratungen der betroffenen Branchen. Der BLL hat in seinen Gremien unter 
Teilnahme aller fachlich berührten Kreise der Lebensmittelwirtschaft diese Richtlinie 
überprüft und als Verkehrsanschauung der Lebensmittelwirtschaft gebilligt.

Im Januar 2026 hat der Lebensmittelverband Deutschland e. V. (ehemals Bund für  
Lebensmittelrecht- und Lebensmittelkunde e. V. – BLL) die Richtlinie inhaltlich un
verändert im neuen Layout veröffentlicht.

Berlin, Januar 2026

Lebensmittelverband Deutschland e. V.
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BACKTRIEBMITTEL

Als Backtriebmittel werden Stoffe oder Kombinationen von Stoffen bezeichnet, die 
Gase freisetzen und dadurch Teige oder Massen lockern und das Gebäckvolumen ver-
größern.

Bei der Herstellung und Abgabe von Backtriebmitteln sind die einschlägigen lebens-
mittelrechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen, insbesondere die zusatzstoffrecht-
lichen und kennzeichnungsrechtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften des Mess- 
und Eichgesetzes.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. 	� Backpulver sind zur Lockerung von Gebäck, einschließlich feiner Backwaren, 
bestimmte Gemische oder Zusammenstellungen von zwei oder mehr Stoffen, 
aus denen während der Teigbereitung und während des Backvorganges Kohlen-
dioxid frei wird. Sie bestehen aus einem Kohlendioxid liefernden Bestandteil und 
einem oder mehreren Kohlendioxid freimachenden Stoffen mit oder ohne Zusatz 
von Trennmitteln. 
 
Als Kohlendioxid liefernder Bestandteil dient in der Regel Natriumhydrogen-
carbonat (doppeltkohlensaures Natron, Natriumbicarbonat, Natron) und/oder 
Kaliumhydrogencarbonat. Als Kohlendioxid freimachende Stoffe werden typi-
scherweise geeignete Säureträger verwendet, wie z.B. Weinsäure, Zitronensäure, 
einschließlich deren Salze, sowie die Salze der Ortho- und Pyrophosphorsäure 
und Glucono-delta-Lacton sowie Gemische der vorgenannten Stoffe. Zur Ge-
währleistung der Rieselfähigkeit und Verbesserung der Funktionalität werden 
üblicherweise Trennmittel und/oder Stärken und Mehle verwendet. 
 
Backpulver enthalten unmittelbar nach der Herstellung in der für 500 g Mehl 
bestimmten Menge mindestens 2,35 g und höchstens 3,0 g wirksames Kohlen-
dioxid (entsprechend 1.200 bzw. 1.500 ccm Kohlendioxid, bezogen auf 0 °C und 
Normaldruck). Nach der Umsetzung sind in der für 500 g Mehl bestimmten 
Menge nicht mehr lösliche Carbonate enthalten, als es 0,8 g Natriumbicarbonat 
entspricht. Bis Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums sollte bei Backpulver in der 
für 500 g Mehl bestimmten Menge mindestens 2,0 g wirksames Kohlendioxid 
(entsprechend 1.000 ccm Kohlendioxid, bezogen auf 0 °C und Normaldruck) ent-
halten sein.

	� Backpulver wird im Kleinverkauf in Packungen, deren Inhalt zur Verarbeitung 
von 500 g Mehl oder einem Vielfachen dieser Menge ausreicht, in den Verkehr 
gebracht. Bei Backpulver in Großpackungen wird die Menge Backpulver angege-
ben, die zur Verarbeitung einer bestimmten Menge Mehl erforderlich ist.

2. 	 Bei Hirschhornsalz handelt es sich um Ammoniumcarbonate (E 503).

3. 	 Bei Pottasche handelt es sich um Kaliumcarbonate (E 501).
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REINHEITSKRITERIEN

1. 	� Hinsichtlich der Reinheit der genannten Stoffe sind die Vorgaben der Verord-
nung (EU) Nr. 231/20121 zu berücksichtigen.

2. 	� Bei Gebäck für Kleinkinder ist auf die gegebenenfalls spezifischen Reinheitskri-
terien einiger Zusatzstoffe zu achten.

1 	� Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission vom 9. März 2012 mit Spezifikationen für die in den Anhängen II und 
III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatz-
stoffe in der jeweils gültigen Fassung
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